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I. Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB zum Bebauungsplan 01-193
„Im Muckentäle“ Sigmaringen

1. Grund für die Aufstellung
Mit dem Bebauungsplan „Im Muckentäle“ werden die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur kontrollierten Weiterentwicklung des seit den 60er Jahren
bestehenden Wohngebietes am Siedlungsrand Sigmaringens geschaffen, um bei
Vorhaben der Erneuerung und Erweiterung einerseits den Rahmen der gewachsenen,
überwiegend homogenen Einfamilienhausstruktur zu wahren, andererseits aber auch
Entwicklungsmöglichkeiten zuzulassen. Sowohl Anbauten in der Fläche als auch
Aufstockungen oder Dachausbauten sollen als Maßnahmen der Innenentwicklung
ermöglicht werden, ohne den Charakter der Einzelhäuser aufzugeben. Das Gebiet
schließt lediglich ein unbebautes Grundstück am Südrand des Gebietes ein, alle
anderen sind bebaut. Eine konkrete Vorhabenplanung sowie die zu erwartende
bauliche Entwicklung und verkehrsbezogene Aspekte begründen die Aufstellung dieses
Bebauungsplanes, der den Plan von 1964 mit verschiedenen Rechtsunsicherheiten
ersetzt.

Bebauungsplan „Muckentäle“ von 1964

2. Lage und Abgrenzung des Gebietes
Der 2,86 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplans „Im Muckentäle“ wird
nordöstlich von der Schmeier Straße und südwestlich von der Gemarkungsgrenze
zwischen Sigmaringen und Laiz begrenzt, wo direkt eine Waldfläche anschließt. Die
Grenzen präzisieren den Bereich des Bebauungsplans von 1964. Der genaue
Geltungsbereich ist im Plan „01-193“ (Stand 30.04.2019) zeichnerisch festgelegt.
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Luftbild mit geplanten Baugrenzen des Bebauungsplanes „Im Muckentäle“

3. Geltendes Recht und Verfahren
Im Flächennutzungsplan (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbandes Sigmaringen ist
der Bereich als Wohnbaufläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO dargestellt.
Der Bebauungsplan wird im „vereinfachten Verfahren“ nach § 13 BauGB aufgestellt, da
Grundzüge der bisherigen Planung sowie der bisherige Zulässigkeitsmaßstab im
Wesen beibehalten werden. Die weiteren notwendigen Voraussetzungen (kein
Vorhaben mit Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung; keine Beeinträchtigung von
Natura-2000 Gebiet; keine Auswirkungen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten) sind
erfüllt. Es wird von der Umweltprüfung sowie der frühzeitigen Unterrichtung und
Erörterung abgesehen und die Beteiligung als einmonatige Auslegung durchgeführt.
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FNP GVV Sigmaringen, 2005

4. Planungskonzept
Die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes nehmen die bestehende Baustruktur zum
Ausgangspunkt. Für die vier Häuserreihen im mittleren Bereich (WA 2; 4; 5) werden die
Wohneinheiten je Wohnhaus auf zwei begrenzt, um den Einfamilienhauscharakter im
Wesentlichen beizubehalten. Für die beiden Enden des Wohngebiets mit bereits
bestehendem Mehrfamilien- und Gästehaus sowie größeren Grundstücksflächen wird
die Anzahl der Wohneinheiten nicht beschränkt, so dass hier Appartementhäuser mit
unterschiedlichen Wohnungstypen entstehen können. Der städtebauliche Maßstab ist
dennoch für das Wohngebiet insgesamt gleichartig angelegt: Als Bauweise sind
ausschließlich Einzelhäuser zulässig, die Zweigeschossigkeit sowie das Verhältnis von
Grundstück zu bebauter Fläche und zulässiger Geschossfläche (GRZ; GFZ) werden für
das gesamte Gebiet als einheitliche Höchstwerte festgesetzt.

5. Verkehrserschließung
Als Bestandsquartier sind alle Grundstücke erschlossen. Eine geänderte Widmung oder
Gliederung der Verkehrsflächen ist nicht beabsichtigt. Die freizuhaltenden Sichtdreiecke
zur Anfahrsicht werden dargestellt. Da die Schmeier Straße auf Höhe der Einmündung
Im Muckentäle innerorts liegt, kann das bisherige Sichtfeld deutlich reduziert werden
(3 m x 70 m). Die inneren Sichtfelder sind mit Schenkellängen von 50 m vorgesehen,
die bei 40 km/h ausreichend sind (RASt 2006). Von der nördlichen kurzen Stichstraße
ist für Linksabbieger sogar das Dreieck auf 30 m verkürzt, da im kleinteiligen
Einmündungsbereich keine höhere Geschwindigkeit von Fahrzeugen erreicht wird.
Da die bestehende Erschließungsfläche nur begrenzt Platz für ruhenden Verkehr bietet,
andererseits bei mehr Wohneinheiten pro Haus und mehr Fahrzeugen pro Wohneinheit
der Bedarf an Stellplätzen wächst, wird die erforderliche Stellplatzzahl gemäß § 74
Abs. 2 Nr. 2 auf 1,5/WE für geplante Vorhaben erhöht, wobei jeweils auf ganze Zahlen
aufgerundet wird.
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6. Bodenordnende Maßnahmen
Es werden keine bodenordnenden Maßnahmen erforderlich.

7. Auswirkungen des Bebauungsplans
Umweltbezogene Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, biologische
Vielfalt, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie Fläche werden durch diesen
Bebauungsplan nicht mit erheblichen Wirkungen ausgelöst, da das Quartier im Bestand
nahezu vollständig bebaut ist. Die Art und das Maß der Nutzung entsprechen
weitgehend der bestehenden Situation. Eine teilweise höhere Ausnutzung der
Grundstücke kann in beschränktem Umfang das Siedlungswachstum im Außenbereich
verringern und damit zum Landschaftsschutz beitragen. Bei Baumaßnahmen sind die
Gesetze zum Boden-, Grundwasser- und Artenschutz zu berücksichtigen.
Im städtischen Siedlungsbereich ist das Schutzgut Landschaft nicht betroffen. Die
Ortsrandlage hat gewisse Bedeutung für das Ortsbild, da jedoch die Gärten der
Schmeier Straße zugewandt sind, tritt die Bebauung zurück. Am südlichen Rand ist die
Bebauung durch die Geländeform und Bewaldung eingefasst und uneinsehbar.
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen, seine Gesundheit sowie die
Bevölkerung insgesamt sind durch den Bebauungsplan nicht zu erwarten. Kultur- und
sonstige Sachgüter sind im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans nicht bekannt.

Schutzgebiete
Der Planbereich liegt im Naturpark Obere Donau, dessen Verordnung sich nicht auf den
Innenbereich bezieht. Auf die Lage im Wasserschutzgebiet Zone III und entsprechender
Rechtsverordnung wird im Kapitel IV. 3. hingewiesen. Andere Schutzgebietskategorien
bestehen nicht.

Artenschutz
Eine artenschutzrechtliche Prüfung ist auf der konkreten Vorhabenebene
durchzuführen, um die jeweils betroffene Situation im zeitlich relevanten Rahmen und in
räumlich angemessener Eingrenzung zu erfassen und entsprechend zu reagieren. Eine
Unwirksamkeit des Bebauungsplans aufgrund artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestände kann ausgeschlossen werden.

Waldschutz Waldinanspruchnahme

Der Waldabstand bestehender Gebäude und Baugrenzen entspricht weitgehend den
geplanten Baugrenzen. Auf dem Flurstück Nr. 833/11 wird zusätzlich zur bereits als
Wald erfassten Fläche der Naturaufwuchs von Gehölzen mittlerweile als Wald
eingestuft, so dass für die Festsetzung der Baufenster einschließlich einem nach § 4
LBO erforderlichen Waldabstand eine Waldumwandlung gemäß § 9 Landeswaldgesetz
mit folgender Bilanzierung erforderlich wird.

Innerhalb des Geltungsbereiches Flst. 833/11 2.018 m²

Außerhalb des Geltungsbereiches Flst. 853/2, 855/2, 1703/8 (Gmk. Laiz) 912 m²

Summe der Waldumwandlung 2.930 m²
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Zum vollen oder teilweisen Ausgleich nachteiliger Wirkungen einer Umwandlung für die
Schutz- oder Erholungsfunktionen des Waldes können nach LWaldG § 9 Abs. 3
Bestimmungen zur Ersatzaufforstung, Bestandserhaltung oder sonstigen Maßnahmen
getroffen werden. Eine Genehmigung darf erst bei Rechtswirksamkeit des B-Plans
erteilt werden (§ 10 Abs. 3 LWaldG). Die Waldumwandlungserklärung wurde am
21.5.2019 erteilt.
Der nach Abstimmung mit der unteren Forstbehörde auf 20 m reduzierte Waldabstand
mit Ausbildung eines anschließenden 10 m tiefen gestuften Waldrandes ist im Plan
dargestellt und erstreckt sich in geringem Umfang auf benachbarte Flurstücke.
Der umzuwandelnde Wald ist Erholungswald der Stufe 2. Da darüber hinaus keine
besonderen Schutz- und Erholungsfunktionen des zurückzunehmenden Waldes
bestehen und der Umfang der Umwandlungsfläche sich auf weniger als 3.000 m2

beschränkt, der zum Teil aus Jungaufwuchs besteht und im Verhältnis 1:1 an anderer
Stelle mit einer Stieleichen-Mischwald-Aufforstungsmaßnahme ersetzt werden soll,
resultieren keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen. Der Verlust von
landwirtschaftlich genutzten Offenlandbiotopen durch den forstrechtlich geforderten
Waldausgleich wird im Verfahren zur Aufforstungs- und Grünlandumwandlungs-
genehmigung von den jeweiligen Behörden bewertet. Einverständniserklärungen der
Grundstückseigentümer liegen zur Waldumwandlung vor. Die Ersatzaufforstung ist auf
städtischen Flurstücken geplant und damit sichergestellt.

Eingriffsregelung
Gemäß § 18 Abs. 2 BNatSchG sind die Vorschriften für die naturschutzrechtliche
Eingriffsregelung für Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB
und im entwickelten Innenbereich gemäß § 34 BauGB nicht anzuwenden. Nach § 1a
Abs. 3 BauGB gelten Eingriffe, die bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt
sind oder zulässig waren, nicht als Eingriffe im Sinne des § 14 BNatSchG.
Diese Bedingungen sind erfüllt. Auch für das einzige unbebaute Grundstück besteht
bereits Baurecht, es ist vollständig erschlossen und im FNP als Wohnbaufläche
dargestellt. Der Bebauungsplan von 1964 lässt hier zwei Wohngebäude zu. Der
aktuelle Bebauungsplan wird keine wesentlich andere als die bisher zulässige
Eingriffsintensität aufweisen. Kompensationsmaßnahmen unter Berücksichtigung der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erübrigen sich.
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1 m Höhenlinien, nach Ost-Nordost fallend und Grundstücksteilung
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II. Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB zum
Bebauungsplan 01-193 „Im Muckentäle“ Sigmaringen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5, 6, 7 BauNVO)
s. Planeinschrieb

Allgemeine Wohngebiete – WA 1 bis 5 gemäß § 4 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1. BauGB i.V.m. §§ 16-20 BauNVO)
Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch:

2.1 Die Grundflächenzahl – GRZ (§ 19 BauNVO)
s. Planeinschrieb

Die zulässige Grundfläche darf durch Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO
bezeichneten Anlagen (wie Stellplätze, Tiefgaragen, Wege, Nebenanlagen) bis zu
100% überschritten werden, wenn dies aufgrund der erhöhten Anforderung an die
Anzahl der Stellplätze begründet wird.

2.2 Die Geschoßflächenzahl – GFZ (§ 20 BauNVO)
s. Planeinschrieb

2.3 Die Zahl der Vollgeschosse – Z (§ 20 BauNVO i.V.m. §2 Abs. 6 LBO)
s. Planeinschrieb.

2.4 Die Höhe baulicher Anlagen – WH und FH (§ 16 Abs. 2 und § 18 Abs. 1 BauNVO
i.V.m. § 74 Abs. 1 Nr. 1. LBO)
Die zulässige Höhe baulicher Anlagen wird durch die maximale Wandhöhe sowie die
maximal zulässige Firsthöhe bestimmt.
Die Wandhöhe wird nach § 5 Abs. 4 und 5 LBO ermittelt. Aufgrund der
Geländetopografie wird die Wandhöhe tal- und bergseits unterschieden: WH max.
bergseits 6,0 m; WH max. talseits 8,5 m, wobei die talseitige Traufe (Schnittpunkt
Außenwand/Dachhaut) nicht über der bergseitig maximal zulässigen Traufe liegen darf.
Dachaufbauten bleiben bei der Wandhöhe unberücksichtigt, wenn sie mindestens um
die Hälfte ihrer Höhe - in jedem Fall mindestens 1,0 m - von der Außenwand
zurückgesetzt sind.
Aufzüge sind als Ausnahme mit Überschreitung der zulässigen Wandhöhe bis zur
maximal zulässigen Firsthöhe zulässig, wenn sie im Verhältnis zur Ansichtsfläche und
zum Volumen des Hauptgebäudes klar untergeordnet sind.
Die maximale Firsthöhe ist auf 3,0 m über der höchstzulässigen Traufhöhe begrenzt.
Der Nachweis über die Höhenlage ist gemäß § 2 Abs. 3 LBOVVO zeichnerisch
darzustellen. Ausnahmsweise ist eine Überschreitung der maximalen Wandhöhe um
0,5 m zulässig, wenn aufgrund einer bestehenden, genehmigten Boden-/Deckenhöhe
die Einhaltung der Grenzen zu einer wesentlichen Erschwerung der Herstellung
zweckmäßiger Geschosshöhen oder des Einbaus von Aufzuganlagen führen würde.

2.5 Die Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6.
BauGB)
s. Planeinschrieb
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3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2. BauGB i.V.m. §§ 22-23 BauNVO)

3.1 Die Bauweise
s. Planeinschrieb

3.2 Die überbaubaren Grundstücksflächen
s. Planeintrag

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt.
Eine Überschreitung der Baugrenze ist ausnahmsweise bis zu 10 m2 zulässig, wenn
das geplante Vorhaben auf der Grundfläche bestehender, genehmigter Bausubstanz
basiert, welches bereits die Grenze überschreitet.
Stellplätze sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.
Garagen, überdachte Stellplätze sowie Nebenanlagen nach § 14 sind außerhalb der
Baugrenzen zulässig, wenn sie zu den baulichen Anlagen ohne eigene
Abstandsflächen gemäß § 6 LBO zählen, müssen jedoch straßenseitig einen
Mindestgrenzabstand von 2,00 m einhalten.

3.3 Von Bebauung freizuhaltende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)
s. Planeintrag

(A) Anfahrsicht entsprechend RASt 2006 6.3.9.3: Diese Sichtfelder müssen zwischen
0,8 m und 2,5 m Höhe von ständigen Sichthindernissen und sichtbehinderndem
Bewuchs freigehalten werden. Bäume, Lichtmaste und ähnliches sind innerhalb der
Sichtfelder möglich, wenn sie die Sicht nicht verdecken.

(B) Anbauverbot entlang der K 8208: In diesem Bereich sind Hochbauten,
Nebenanlagen, die Gebäude sind sowie Werbeanlagen unzulässig.

3.4 Die Stellung der baulichen Anlagen
s. Planeintrag

Die festgesetzte Gebäudestellung und Firstausrichtung entspricht weitgehend dem
Bestand sowie dem Geländeverlauf. Damit ist außer in WA 1 und WA 4
Traufständigkeit festgesetzt. Ausnahmen sind bis zu 15° Abweichung zulässig, wenn
ein geplantes Vorhaben auf einer Abweichung bestehender Gebäudestellung basiert.

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11. BauGB)
s. Planeintrag

Entlang der K 8208 sind Ein- und Ausfahrten zu Baugrundstücken unzulässig.
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III. Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 LBO zum
Bebauungsplan „Im Muckentäle“ Sigmaringen

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Die örtlichen Bauvorschriften gelten für den räumlichen Geltungsbereich des
Bebauungsplanes „Im Muckentäle“ 01-193, Gemarkung Sigmaringen, in der Fassung vom
28.03.2018.

§ 2 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 LBO

1. Dächer
Für Hauptgebäude sind Dachneigungen und Dachformen entsprechend der
Einschriebe im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes zulässig.
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
Dachaufbauten und andere Gebäudeteile sind ausnahmsweise auch als flach
geneigtes oder Flachdach zulässig, wenn sie dem Hauptgebäude untergeordnet sind
(z.B. Höhe deutlich unterhalb der Firsthöhe; maximal 1/3 der Gebäudelänge;
bergseits angeordnet; talseits nicht die Traufe  unterbrechend).

2. Stellplätze
Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs. 1 LBO) wird auf 1,5 Stellplätze
erhöht, wobei jeweils auf ganze Zahlen aufgerundet wird. Für diese Stellplätze gilt
§ 37 LBO entsprechend.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer den örtlichen Bauvorschriften nach dieser Satzung vorsätzlich
oder fahrlässig zuwiderhandelt. Bei Zuwiderhandlungen gegen die örtlichen Bauvorschriften
gelten die Bestimmungen des § 75 LBO.

§ 4 Inkrafttreten

Die örtlichen Bauvorschriften treten mit der öffentlichen Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses über den Bebauungsplan nach § 10 Abs. 3 BauGB i.V. mit § 74 Abs.
7 LBO in Kraft.
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IV. Hinweise

1. Wassergefährdende Stoffe
Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 62 WHG (z.B. Heizöl, Diesel
etc.) ist die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen -
AwSV- vom 18.04.2017 in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. Flächen, auf
denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird oder auf denen stärkere
Ablagerungen durch Immissionen zu erwarten sind, müssen wegen deren Schmutz-
frachten und aus Vorsorgegründen an die Sammelkläranlagen angeschlossen werden.

2. Niederschlagswasser
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden,
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 WHG). § 46 des
Wassergesetzes für Baden-Württemberg (Abwasserbeseitigungspflicht) ist zu beachten.
Hierbei sind die Verordnung des Ministeriums für Umwelt über die dezentrale
Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22.03.1999, die Arbeitshilfen der LUBW „für
den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“, das Merkblatt der DWA-A-138
sowie der Leitfaden zur naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung des
Umweltministeriums anzuwenden. Zusätzlich wird angeregt, Flachdächer sowie flach
geneigte Dächer mit einer Dachbegrünung auszuführen, befestigte Flächen
wasserdurchlässig anzulegen und Regenwasser für die Nutzung in Zisternen zu
speichern, um den Oberflächenabfluss zu reduzieren. Es sind spätestens im Bauantrag
genaue Angaben zur geplanten Niederschlagswasserbeseitigung zu treffen.

3. Grundwasserschutz
Das Plangebiet befindet sich im Wasserschutzgebiet „Oberrieder II“, Zone III. Die
FestIegungen der Rechtsverordnung sind zu beachten. Insbesondere ist die Nutzung
von Erdwärmesonden zu Heiz- oder Kühlzwecken nicht erlaubt.

4. Bauabfall
Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und
einer Verwertung zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden.
Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen sind die Anforderungen der
Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall
eingestuften Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. die vorläufigen Hinweise zum Einsatz
von Baustoffrecyclingmaterial des damaligen Ministeriums für Umwelt und Verkehr BW
vom 13.04.2004 einzuhalten. Bei der Verwertung von humosem Bodenmaterial in der
durchwurzelbaren Bodenschicht oder als Oberboden ist die Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) anzuwenden.

5. Bodenschutz
Bei der Erschließung und den einzelnen Bauvorhaben ist das Merkblatt des Landkreises
Sigmaringen "Bodenschutz bei Bauarbeiten" sowie die DIN 19731 „Verwertung von
BodenmateriaI“ zu beachten.


